
 

Schwerpunktmittel zur Kinderbetreuung 

Verteilmodus 

 

 

 

Maßnahmen mit Übernachtung 

 

pro Kind/pro Tag 12,50 € 

pro Betreuungsperson/pro Tag 75,00 € 

 

 

Maßnahmen ohne Übernachtung 

 

pro Kind/pro Tag 7,50 € 

pro Betreuungsperson/pro Tag 50,00 € 

 

 

Halbtags-, Abend- oder Intervallveranstaltungen 

 

pro Betreuungsperson 7,50 € /pro Stunde 

 

 

Häusliche Betreuung 

 

In begründeten Ausnahmefällen können auch nachgewiesene häusliche Betreu-
ungskosten für Kinder bezuschusst werden, 

• wenn die Kinderbetreuung, die der Veranstalter einer Bildungsmaßnahme 
in der Ausschreibung angeboten hatte, nicht zustande kommen kann 

• und das Kind nicht anderweitig untergebracht werden kann. 

Ein Zuschuss kann nur gewährt werden, wenn ein Honorar gezahlt wurde und ein 
von der Betreuungsperson unterzeichnetet Honorarvertrag vorliegt. Der Zuschuss 
beträgt 50% der Honorarkosten, 

• bei Tagesveranstaltungen jedoch maximal 25,56 €, 

• bei Veranstaltungen mit Übernachtung maximal 35,79 € pro Tag, 

• bei Halbtags- oder Abendveranstaltungen 10,23 €. 
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